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Da bei jeder Art von Tiefbauarbeiten – wozu auch 

Gleis-, Straßen- und Tunnelbauarbeiten sowie Ab-

riss- und rückbauarbeiten, soweit sie „in die Tiefe 

gehen“, zählen – der Baugrund tangiert und damit 

die Gefahr eines Kampfmittelfundes gegeben ist, 

muss eine „Bestätigung“ zur Erfüllung der 

länderspezifischen Anforderungen zu Erkundungs- 

und räumungsmaßnahmen bereits mit jeder 

Ausschreibung derartiger Bauarbeiten vorgelegt 

werden. 

Dabei ist zu differenzieren: Bestehen keinerlei  

Anhaltspunkte für eine Kampfmittelbelastung,  

z.B. aufgrund der historischen Erkundung durch 

rückfrage beim zuständigen Kampfmittelbeseiti-

gungsdienst, der in einigen Bundesländern auch 

Kampfmittelräumdienst bezeichnet wird, so genügt 

die schriftliche Bestätigung durch den öffentlichen 

Auftraggeber selbst: 

„Das Antreffen von Kampfmitteln ist nach rückfrage 

beim zuständigen Kampfmittelbeseitigungsdienst 

nicht wahrscheinlich“. Denn dann besteht für eine 

qualifizierte Bestätigung „im Einzelfall“ kein Anlass. 

Bestehen hingegen Anhaltspunkte, z.B. durch 

bekannte Bombardierungen im Gemeindegebiet, 

Bereiche von Gleisanlagen bzw. Straßen und  

Wasserstraßen oder ehemalige rüstungsstandorte, 

dann muss die Bestätigung der Kampfmittelsuche 

von einer zugelassenen Kampfmittelbeseitigungs-/ 

räumfirma ausgestellt werden. 

BeStätiGuNG NAcH AtV diN 
18299/ muSterformulAr  
Zur „BeStätiGuNG der 
KAmPfmittelfreiHeit“ 
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Es  wird  bestätigt,  dass  das  Baugrundstück  Flur-Nr.                                und  die  Nachbargrundstücke 

Flur-Nr.                                (für den Fall, dass solche durch Baumaßnahmen, z.B. Einbringung von Ankern, 

in  Anspruch genommen werden) in    nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundeslandes 

 

  hinsichtlich einer Belastung mit Kampfmitteln ordnungsgemäß in der Zeit vom 

 

  bis         untersucht wurden. 

 

      Es wurden Kampfmittel gefunden und fachgerecht geräumt. 

      Die Kampfmittelfreiheit gem. ATV DIN 18323, Abschnitt 3.4.2 VOB/C ist gegeben. 

 

      Es wurden keine Kampfmittel gefunden. Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor. 

      Gegen die Ausführung der Bauarbeiten bestehen keine Bedenken. 

(Zutreffendes ankreuzen!) 

Es wird darauf hingewiesen, dass trotz fachgerechter Untersuchung und Beräumung nach dem 

aktuellen Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben nicht auszuschließen ist, dass sich auf 

den untersuchten Grundstücken weiterhin Kampfmittel befi nden. Bei jeglichem Verdacht des 

Antreffens von Kampfmitteln ist deshalb die zuständige Polizeibehörde zu benachrichtigen und 

sind die Bauarbeiten in diesem Bereich einzustellen. 

 

Folgende Unterlagen bildeten die Grundlage für die Untersuchungen: 

 

Folgende Untersuchungsverfahren wurden angewendet: 

 

Bemerkungen/Hinweise: 

 

 

 

Ort                    Datum      Unterschrift 

      Kampfmittelbeseitigungs- bzw. räumdienst oder  

      zugelassene Spezialunternehmung 

      (Firma/Ingenieurbüro) 

Der Freigabe-Text kann lauten: 

Bestätigung der kamPfmitteLfreiheit 
nach atv din 18299 aBschnitt 0.1.17 voB/c

Es  wird  bestätigt,  dass  das  Baugrundstück  Flur-Nr.                                und  die  Nachbargrundstücke 

in  Anspruch genommen werden) in    nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundeslandes 

Flur-Nr.                                (für den Fall, dass solche durch Baumaßnahmen, z.B. Einbringung von Ankern, 

  hinsichtlich einer Belastung mit Kampfmitteln ordnungsgemäß in der Zeit vom 

  bis         untersucht wurden.   bis         untersucht wurden. 
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• Die Kampfmittelfreigabe darf nur durch die 

   entsprechenden staatlichen Stellen bzw. 

   zugelassene Fachfi rmen/Ingenieurbüros erfolgen,     

   nicht durch private Bauherren/Auftraggeber oder  

   Planer/Steuerer! 

 

• Die Kampfmittelfreigabe ist in einen direkten 

   Bezug zur geplanten Baumaßnahme zu stellen. 

   Hierzu sind u.a. folgende Angaben unverzichtbar: 

 

   > Angaben zum betroffenen Baubereich 

        (detaillierter Baulageplan, detaillierte 

        Darstellung der geplanten Baumaßnahme        

        bzgl. Eingriff in den Baugrund – Tiefenlage der  

        Bauteile etc.) 

   > Angaben zu den geplanten Bauverfahren 

        (z.B. Einbringen von Spundwänden, Pfählen,        

        Ankern, rammende/schlagende/vibrierende 

        Bauverfahren) 

 

• Achtung: Enthält die Kampfmittelfreigabe 

   Einschränkungen/Ausschlüsse (z.B. in Bereichen     

   von Auffüllungen oder wenn die erforderliche 

   Sondiertiefe nicht erreicht wurde) gilt die Freigabe    

   zur Bauausführung – zumindest für diese 

   Bereiche - als nicht gegeben. Der Bauherr/

   Auftraggeber muss in diesen Fällen weitere 

   Untersuchungen und Aufklärung veranlassen, 

   so dass eine Freigabe nach ATV DIN 18299 

   Abschnitt 0.1.17 VOB/C erfolgen kann.  

 

• Bezieht sich die Kampfmittelfreigabe lediglich     

   auf einzelne Bereiche innerhalb des Baubereiches     

   (z.B. Pfahlansatzpunkte, Spundwandtrasse,  

   Kanal-/Leitungstrasse), so ist dies im Freigabe-    

   protokoll eindeutig anzugeben. Vor Baubeginn ist  

   die Aktualität/Gültigkeit dieser Teilfreigabe noch    

   einmal verantwortlich zu prüfen! 

 

Situation nach der Detonation eines 

Blindgängers in Linz 2004

ergänzende 
PraXishinweise: 



• Bauordnungen der 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland

• Strafgesetzbuch (StGB §308, §319) 

• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB §823) 

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

• Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG) 

• Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (KrWaffG) 

• Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen  
   (Baustellenverordnung – BaustellV) 

• Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln 
   und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger 
   Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes,  
   (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) 

• Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) 

• Verordnung über Arbeitsstätten  (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) 

• Produktsicherheitsgesetz 

• Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz  (9. ProdSV, Maschinenverordnung) 

• Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen  
   (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung - LärmVibrationsArbSchV)        

gesetzLiche regeLungen 

11.1

11 ZuSAmmeNStelluNG 
releVANter GeSetZe 
uNd reGelwerKe 
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BerufsgenossenschaftLiche 
regeLn (Bgr) und informationen 
(Bgi) 

voB-regeLungen 
 

11.3

11.2

11.4

• Explosionsschutz-regeln (EX-rL) - BGr 104 

• regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Zerlegen von Gegenständen mit  Explosivstoff 
   oder beim Vernichten von Explosivstoff oder Gegenständen mit Explosivstoff (Explosivstoff-Zerlege- 
   oder Vernichteregeln), Anhang 5 - BGr 114 

• Berufsgenossenschaftliche Informationen (BGI): Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und      
   Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der Kampfmittelräumung  (BGI 833) 

• VOB/A (u.a. § 7, § 8) 

• VOB/B (u.a. § 4, § 6) 

• VOB/C (ATV DIN 18299, ATV DIN 18300, ATV DIN 18323 etc.) 

• UVV „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) 

• UVV „Elektrische Anlagen ...“ (BGV A3) 

• UVV „Bauarbeiten“ (BGV C 22) 

unfaLLverhütungs-
vorschriften (uvv) 
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12 ANforderuNGeN der 
BuNdeSläNder Zu 
erKuNduNGS- uNd GGf. 
räumuNGSmASSNAHmeN 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist eine Vor-Ort-Aufgabe des regierungspräsidiums Stuttgart. 
Das dortige referat 62 ist zuständig für alle regierungsbezirke in Baden- Württemberg. 

rechtsgrundlage: Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Aufgaben des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes (VwV-Kampfmittelbeseitungsdienst) vom 21.12.2006 - Az.: 3-1115.8/227- Bekanntgemacht am 
26.01.2007; (GABI. S. 16), neu erlassen und geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 31.08.2013 (GABI. S. 342) 

Kontaktdaten: 
regierungspräsidium Stuttgart 
- Abteilung 6 – referat 62 – 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Autobahnpolizei 

Pfaffenwaldring 1 
70569 Stuttgart 
Fon: 0711/745192-0 
Fax: 0711/745192-29 
E-Mail: kbd@rps.bwl.de 

BAdeN-wÜrttemBerG: 

Allen Baubeteiligten ist zu empfehlen, sich über die aktuellen Anforderungen im Zusammenhang mit 

der Kampfmittelproblematik, die vom jeweils maßgeblichen  Bundesland gestellt werden, stets und 

immer wieder (!) über das Internet zu informieren und den Ausdruck zu den Bauakten zu nehmen sowie 

die Umsetzung der einzelnen Bestimmungen zu dokumentieren! Dabei ist darauf zu achten, dass die 

jeweils neueste regelung maßgebend ist! Deshalb ist die Aktualität der einzelnen nachstehenden 

Vorschriften stets durch Nachfrage bei der Baubehörde oder unmittelbar beim Kampfmittelbeseitigungs-

dienst bzw. durch Internet-recherche zu prüfen! 

Eine Zusammenstellung von Fachfi rmen in der Kampfmittelbeseitigung und für Luftbildauswertung 

fi ndet sich mit bundesweiten Adressen z.B.  auf der Internetseite:  

http:www.stmi.bayern.de/sicherheit/innere/sicherleben/detail/09064     

oder 

http://www.hamburg.de/contentblob/2578072/data/register-kampfmittelsondierung.pdf. 
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Zuständig ist der Kampfmittelbeseitungsdienst (KMBD), der dem Ministerium des Innern untersteht.  
Er ist Teil der staatlichen Verwaltung des Landes. 

rechtsgrundlage: Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 
(Kampfmittelverordnung für das Land Brandenburg - KampfmV) vom 23. November 1998 (GVBI.II/98,  
[Nr. 30], S. 633), geändert durch Artikel3 des Gesetzes vom 07. Juli 2009 (GVBI.I/09, [Nr. 12], S. 262, 266). 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird vom Sprengkommando München und Sprengkommando  
Nürnberg im Auftrag des Staatsministeriums des Innern ausgeführt. 

rechtsgrundlage: Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel, Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern vom 15. April 2010 Az.: ID4-2135.12-9; Fundstelle: AllMBl 2010, S. 136. 

Zuständig ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung X - Tiefbau: Objektmanagement 
Objektbereich X OA Ermittlung und Bergung von Kampfmitteln. 

rechtsgrundlage: Merkblatt zur Ermittlung und Bergung von Kampfmitteln im Land Berlin.

Kontaktdaten: 
Zentraldienst der Polizei des 
Landes Brandenburg 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Verwaltungszentrum B 

Hauptallee 116/8 
15806 Zossen, OT Wünsdorf 
Fon: 033702/214-162/-161/-160 
Fax: 033702/214-200 
E-Mail: kampfmittelbeseitigungsdienst
@polizei.brandenburg.de  

Kontaktdaten: 
Bayerisches Staatsministerium des Innern,  
für Bau und Verkehr 
Sachgebiet I-D4 – Kampfmittelbeseitigung 

Odeonsplatz 3 
80539 München 
Fon: 089/2192-2869 
Fax: 089/2192-12869 
E-Mail: albert.halbleib@stmi.bayern.de 

Kontaktdaten: 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt 
Abteilung X – Tiefbau: Objektmanagement 
Objektbereich X OA 
Ermittlung und Bergung von Kampfmitteln 

Fehrbelliner Platz 1 
10707 Berlin 
Fon: 030/90139-5476/5477 
Fax: 030/90139-5471 
E-Mail: tobias.hinzmann@senstadtum.berlin.de 

BrANdeNBurG: 

BAyerN: 

BerliN: 

Zuständig ist die Polizei Bremen. 

rechtsgrundlage: Gesetz zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel vom 8. Juli 2008 (Brem.GBl. S. 229). 

Zuständig ist die Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Inneres, Amt Feuerwehr – Kampfmittelräumdienst 
(KrD); bei Funden ist unverzüglich die Polizei Hamburg zu benachrichtigen, § 2 KampfmittelVO Hamburg. 

rechtsgrundlage: Verordnung zur Verhütung von Schäden durch KamNr.45 vom 30.12.2005, Teil I, S.557). 
 

Kontaktdaten: 
Polizei Bremen 
ZTD 14 – Kampfmittelräumdienst – 

Niedersachsendamm 78-80 
28201 Bremen 
Fon: 0421/362-12281/12232 
Fax: 0421/362-12139 
E-Mail: Manuela.Beckmann@Polizei.Bremen.de 

Kontaktdaten: 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Inneres und Sport 
referat F 045 – Kampfmittelräumdienst 
Feuerwehr Hamburg 

Großmoorbogen 8 
21079 Hamburg 
Fon: 040/42851-4605 
Fax: 040/42851-4609  
E-Mail: peter.bodes@feuerwehr.hamburg.de 

BremeN: 

HAmBurG: 

29



Zuständig ist der Kampfmittelräumdienst (KMrD) des Landes Hessen, der beim Dezernat I 18 - 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung - des regierungspräsidiums Darmstadt angesiedelt ist. 

rechtsgrundlage: Generalklausel, § 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung vom 14. Januar 2005. 

Zuständig sind die Kommunen als örtliche Ordnungsbehörden sowie das Landesamt für Katastrophen-
schutz als Sonderordnungsbehörde. 

rechtsgrundlage: Landesverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel  
(Kampfmittelverordnung) vom 8. Juni 1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 575). 

Zuständig sind die Kommunen als örtliche Ordnungsbehörden, die im Wege der Amtshilfe vom Kampfmittel-
beseitigungsdezernat (Dezernat 6) der regionaldirektion des LGLN Hannover unterstützt werden. 

rechtsgrundlage: Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) vom 19. 
Januar 2005 (Nds. GVBI. 2005, 9) i.V.m. dem runderlass „Kampfmittelbeseitigung“ des Umweltministeriums 
Niedersachsen vom 8.12.1995 (Az.: 505-62827/40 -, Nds. MBI. Nr. 4/1996). 

Zuständig sind die Kommunen als örtliche Ordnungsbehörden; sie werden unterstützt durch den staatlichen 
Kampfmittelbeseitigungsdienst bei den Bezirksregierungen Arnsberg und Düsseldorf.  

rechtsgrundlage: Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampf-
mittelverordnung) vom 12. November 2003, geändert durch Art.12 der VO vom 16.Juli 2013 (GV.NrW.S.483). 

Zuständig sind die Kommunen als örtliche Ordnungsbehörden; sie werden unterstützt durch die Aufsichts-  
und Dienstleistungsdirektion („ADD“) als zentrale Verwaltungsbehörde des Landes rheinland-Pfalz mit Sitz in 
Trier, die zwei räumgruppen des Kampfmittelräumdienstes (KMrD) unterhält. 

rechtsgrundlage: Polizei- und Ordnungsbehördengesetz rheinland- Pfalz (POG), § 1, in der Fassung vom 
10.11.1993 (GVBI. 1993, 595) i.V.m. der „Vorläufigen Dienstanweisung für den Kampfmittelräumdienst rheinland-
Pfalz, Organisation und Aufgaben“ vom 30.10.1997 (Az.: 342/19 901, 32 B/111). 

Kontaktdaten: 
regierungspräsidium Darmstadt 
Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Kampfmittelräumdienst (KMrD) 

Luisenplatz 2 
64278 Darmstadt 
Fon: 06151/12-6501 
Fax: 06151/12-5133 
E-Mail: kmrd@rpda.hessen.de 

Kontaktdaten: 
Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der 
Polizei Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg 
Vorpommern 
Munitionsbergungsdienst 

Graf-Yorck-Straße 6 
19061 Schwerin 
Fon: 0385/2070-2102 
Fax: 0385/2070 2198 
E-Mail: lpbk@polmv.de 

Kontaktdaten: 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Niedersachsen 
regionaldirektion Hannover 
Kampfmittelbeseitigungsdienst  

Marienstraße 34 
30171 Hannover 
Fon: 0511/106-3000 
Fax: 0511/106-3095 
E-Mail: kbd-einsatz@lgln.niedersachsen.de 

Kontaktdaten: 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 22 – Ordnung und Gefahrenabwehr 
Kampfmittelbeseitigung 

Cecilienstraße 2 
40474 Düsseldorf 
Fon: 0211/475-2159 
Fax: 0211/475-2976 
E-Mail: kbd@brd.nrw.de 

Kontaktdaten: 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Kampfmittelräumdienst rheinland-Pfalz 
Kurfürstliches Palais 

Willy-Brandt-Platz 3 
54203 Trier 
Fon: 0171/8249305 
Fax: 02606/961235 
E-Mail: KmrdLKS@web.de 

HeSSeN: 

mecKleNBurG-VorPommerN: 

NiederSAcHSeN: 

NordrHeiN-weStfAleN: 

rHeiNlANd-PfAlZ: 
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Zuständig sind die Polizeibehörden; sie werden unterstützt vom Kampfmittelbeseitigungsdienst,  
der als referat B 4 beim Ministerium für Inneres und Sport angeschlossen ist. 

rechtsgrundlage: Saarländisches Polizeigesetz (SPoiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
26. März 2001 (Amtsbl. S. 1074) i.V.m. dem runderlass des Ministeriums vom 26.5.1997 (Az.: B 4-6250.3). 

Zuständig sind die Ortspolizeibehörden, die vom Fachdienst Kampfmittelbeseitigung als Teil der Zentralen  
Dienste der Landespolizeidirektion Sachsen eingerichtet wurden.  

rechtsgrundlage: Kampfmittelverordnung – Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel vom 2. März 2009 (GVBl. Nr.4 vom  31.03.2009 S. 118). 

Zuständig sind die Sicherheitsbehörde (Kommune) oder Polizei, die vom Technischen Polizeiamt Sachsen-Anhalt, 
das auch den Kampfmittelbeseitigungsdienst führt, unterstützt werden. 

rechtsgrundlage: Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (KampfM-GAVO) 
vom 27.4.2005 (GVBl. LSA 2005, 240). 

Zuständig sind die Kommunen als Sicherheitsbehörden sowie die Polizei, die zur Kampfmittelbeseitigung 
das Landeskriminalamt (Innenministerium) als Landesordnungsbehörde einschalten müssen.  

rechtsgrundlage: Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch Kampfmittel 
(Kampfmittelverordnung) vom 7. Mai 2012 (GVOBl. 2012, 539). 

Zuständig ist grundsätzlich die Ordnungsbehörde oder Polizei, das Sondieren, Freilegen, Sammeln, Zwischen-
lagern sowie die Entschärfung, der Transport, die Lagerung und Vernichtung erfolgt ausschließlich durch 
privatwirtschaftlich tätige Spezialunternehmen, die einer Zulassung bedürfen und im Thüringer Staatsanzeiger 
bekannt gegeben werden.  

rechtsgrundlage: Ordnungsbehördliche Verordnung über die Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel (Kampf 
MGAVO) vom 26.9.1996 (Az.: 203-2135 ThürStAnz Nr. 42/1996 S. 1894-1895) sowie Erlass des Innenministeriums 
vom 23.02.1998 (Az.: 52-2135.22-004) zur Übertragung von Entschärfung, Transport, Lagerung und Vernichtung 
von Kampfmitteln auf die Firma Tauber GmbH; Ordnungsbehördliche  Verordnung zur Abwehr von Gefahren durch 
Kampfmittel in der Stadt Nordhausen (NdhGefAVOKm) (Amtsblatt der Stadt Nordhausen, Nr. 07/2011 S. 1). 

Kontaktdaten: 
Landespolizeipräsidium 
Direktion LPP 1 Gefahrenabwehr /Einsatz 
LPP 12 Spezialeinheiten/Spezialkräfte 
LPP 124 Entschärfergruppe/  
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Mainzer Straße 134-136 
66121 Saarbrücken 
Fon: 0681/962-1200 
E-Mail: lpp12@polizei.slpol.de 

Kontaktdaten: 
Polizeiverwaltungsamt 
referat 15 – Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Neuländer Straße 60 
01129 Dresden 
Fon: 0351/85010 
Fax: 0351/8501106 
E-Mail: kmbd.lpdzd@polizei.sachsen.de 

Kontaktdaten: 
Technisches Polizeiamt Sachsen-Anhalt 
Abteilung 1 Dezernat 15 Kampfmittelbeseitigung 
August-Bebel-Damm 1 

39126 Magdeburg 
Fon: 0391/5075-116 
Fax: 0 391 / 5075-210 
E-Mail: poststelle.tpa@polizei.sachsen-anhalt.de 

Kontaktdaten: 
Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 
Kampfmittelräumdienst 

Mühlenweg 166 
24116 Kiel 
Fon: 04340/4049-49 
Fax: 04340 4049-58 
E-Mail: Kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de 

Kontaktdaten: 
Thüringer Landesverwaltungsamt 
Brand- und Katastrophenschutz, rettungsdienst 

Weimarplatz 4 
99423 Weimar 
Fon: 0361/3773-7955 
Fax: 0361/3773-7953 
E-Mail: brandschutz@tlvwa.thueringen.de 

SAArlANd: 

SAcHSeN: 

SAcHSeN-ANHAlt: 

ScHleSwiG-HolSteiN:

tHÜriNGeN: 
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ARBEITEN SOFORT EINSTELLEN! 

GEFäHRDETEN BEREICH SOFORT VERLASSEN UND 
ABSPERREN! 

INFORMATION AN VERANTWORTLICHE! 

POLIZEI UNTER TEL. 110 VERSTäNDIGEN! 

SAMMELPUNKT AUFSUCHEN UND  
ANWESENHEITSKONTROLLE DES PERSONALS 
DURCHFÜHREN! 

SICHERSTELLEN, DASS KEINE PERSONEN MEHR  
IM GEFAHRENBEREICH SIND! 

> 

>

>

>

>

>

 

VerHAlteNSreGelN Beim 
AuffiNdeN VoN KAmPfmittelN

Bei VerdAcHt

13
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Baustelle:  

Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung  

der Leistung, für die Baustelleneinrichtung und  

zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und 

Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich der  

Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus  

in Anspruch nimmt. 

Baubereich: 

Baustelle und die Umgebung, die durch die  

Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden 

kann (z.B. durch Ankerarbeiten). Dies können auch 

Nachbargrundstücke und Bereiche sein, die 

nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Grund-

stückseigentümers/Bauherrn liegen. In diesen 

Bereichen gestaltet sich eine Kampfmittelerkun-

dung i.d.r. aufwändiger und komplizierter als auf 

dem eigenen Grundstück. 

Fahrlässigkeit/Leichtfertigkeit: 

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderli-

che Sorgfalt nicht beachtet (Legaldefinition gem.  

§ 276 BGB). Man unterscheidet die leichte bzw. 

grobe Fahrlässigkeit. § 308 StGB kennt mit dem 

Begriff der „Leichtfertigkeit“ eine gesteigerte  

grobe Fahrlässigkeit. 

Liegt Leichtfertigkeit vor und führt eine darauf 

zurückzuführende Explosion zum Tod eines Men-

schen, so kann der leichtfertig handelnde oder 

unterlassende Verantwortliche mit lebenslanger 

Freiheitsstrafe bestraft werden! 

 

Kampfmittel: 

Kampfmittel sind gewahrsamlos gewordene, zur 

Kriegsführung bestimmte Stoffe und Gegenstände 

militärischer Herkunft und Teile solcher  

Gegenstände, die Explosivstoffe oder chemische 

Kampf-, Nebel-, Brand-, reiz- oder rauchstoffe 

enthalten; außerdem Kriegswaffen oder wesent-

liche Teile von Kriegswaffen. Hierzu zählen u.a. 

sog.  „Blindgänger“, d.h. nach dem Abwurf nicht 

explodierte Bomben. 

 

Kampfmittelfreiheit: 

Kampfmittelfreiheit beschreibt die Situation 

kampfmittelbelasteter Grundstücke nach erfolgten 

räum- und Beseitigungsarbeiten. 

Sie wird nach Abschluss der Arbeiten (oder erfolg-

ter Absuche) unter Hinweis auf das räumziel und 

die eingesetzte Technik erklärt. 

Dazu sind folgende Nachweise zu erbringen:  

• Abschlussprotokoll,  

• Angaben zu den Suchmethoden,  

• Auflistung der geborgenen Kampfmittel,  

• reproduzierbarer Lageplan, auf dem die Fläche     

   des Grundstücks und die geräumten Flächen  

   nachvollziehbar mit Angabe der Koordinaten  

   eingezeichnet sind. Weitere Angaben, z.B. die      

   Lage zukünftiger Bauvorhaben, sollten  

   bedarfsweise gekennzeichnet werden,  

• eine topografische Karte (Maßstab 1 : 10.000    

   oder größer) bzw. ein Auszug aus dem Stadtplan  

   mit Kennzeichnung der Lage des Bauvorhabens,  

• die Aussage, ob Ergebnisse einer Luftbildaus- 

   wertung genutzt wurden,  

• die notwendigen sprengstoffrechtlichen  

   Zulassungen der handelnden und eingesetzten 

   Personen (§§ 7 und 20 SprengG). 

erläuteruNG Zu 
wicHtiGeN BeGriffeN 
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Kampfmittelräumdienst/

Kampfmittelbeseitigungsdienst: 

Der Kampfmittelräumdienst (KrD), auch Kampf-

mittelbeseitigungsdienst (KMBD) oder 

Munitionsbergungsdienst (MBD) sind staatliche 

Stellen. Sie dienen der zivilen Kampfmittel-

beseitigung in Deutschland. 

liNKS uNd 
weiterfÜHreNde 
iNformAtioNeN 

BG BAU  Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  

Ansprechpartner über Präventionshotline: 

Tel. 0800 80 20 100 (gebührenfrei)  

Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr, Fr. 08:00 - 15:00 Uhr 

www.bgbau.de  

 

AH KMR: Arbeitshilfen zur wirtschaftlichen Erkun-

dung, Planung und räumung von Kampfmitteln 

auf Liegenschaften des Bundes (AH KMr)

www.arbeitshilfen-kampfmittelraeumung.de 

BGI 833: Handlungsanleitung zur Gefährdungs-

beurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen 

bei der Kampfmittelräumung

www.bgbau-medien.de/html/pdf/bgi833.pdf 

GKD Güteschutzgemeinschaft Kampfmittelräu-

mung Deutschland e.V. - rAL Gütezeichen 

Kampfmittelräumung (rAL-GZ 901) 

www.gkd-kampfmittelraeumung.de 

 

BDG Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler 

e.V.  - Zertifi kat: „Geprüfte Qualitätsfi rma“ 

www.geoberuf.de 

 

ITVA - Ingenieurtechnischer Verband für Altlasten-

management und Flächenrecycling e.V., 

AK Kampfmittelräumung  

www.itv-altlasten.de/der-itva/fachausschsse/

ak-kampfmittelraeumung 

 

BDFWT - Bund Deutscher Feuerwerker und 

Wehrtechniker e.V. 

www.bdfwt.de 
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